
• In die Beitrags – und Kassenordnung wird der folgende Passus übernommen:

17. Wird der von der BDK genehmigte Etat des Bundesverbandes ohne Zustimmung des Bun-
desfinanzrates  nicht eingehalten, dann muss der Haushalt des Folgejahres durch neue Veran-
schlagung oder über eine Haushaltssperre um denselben Betrag bei den Ausgaben reduziert
werden. Dies gilt nicht, wenn die Überziehungen durch die Einberufung einer Sonder-BDK
oder einer Urabstimmung verursacht werden.

• Aus Punkt 17. wird der neue Punkt 18.

• Aus Punkt 18. wird der neue Punkt 19.
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